
Auszug aus der Rahmenprüfungsordnung 
§ 12 Wiederholung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 
Abweichend von Satz 1 kann die FPO-B die Möglichkeit von Wiederholungsprüfungen 
zur Notenverbesserung vor-sehen.

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie, sofern sie benotet worden 
sind, mit „ausreichend“ oder besser bewertet worden sind bzw., sofern sie nicht 
benotet worden sind (Prüfungsleistungen in Orientierungsmodulen und 
Studienleistungen), mit „bestanden“ bewertet worden sind. Besteht eine 
Prüfungsleistung aus mehreren Prüfungselementen, ist die Prüfungsleistung 
bestanden, wenn die Gesamtprüfungsleistung nach Abschluss aller Prüfungselemente 
bestanden ist (vgl. § 21 Absatz 7).

(3) Studien- und Prüfungsleistungen sind nicht bestanden, wenn sie, sofern sie benotet 
worden sind, mit „mangelhaft“ oder, sofern sie nicht benotet worden sind
(Prüfungsleistungen in Orientierungs-modulen und Studienleistungen), mit „nicht 
bestanden“ bewertet worden sind. Besteht eine Prüfungsleistung aus mehreren 
Prüfungselementen, ist die Prüfungsleistung nicht bestanden, wenn die 
Gesamtprüfungsleistung nicht bestanden ist (vgl. § 21 Absatz 8). In diesem Fall 
müssen alle Prüfungselemente der Prüfungsleistung wiederholt werden.

(4) Bei nicht bestandenen Prüfungsleistungen kann die FPO-B die Möglichkeit einer 
mündlichen Ergänzungsprüfung vorsehen.

(5) Prüfungsleistungen können, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden 
gelten, in der Regel zweimal wiederholt werden. In besonders begründeten Fällen 
kann die FPO-B Abweichungen vorsehen. Nicht bestandene Studienleistungen sind 
unbeschränkt wiederholbar. Die FPO-B kann Fristen und Termine für die 
Wiederholung von Prüfungsleistungen vorsehen. Zwischen der Bekanntgabe des 
Ergebnisses des ersten Versuchs und dem Wiederholungsversuch müssen min-destens 
zwei Wochen liegen. Auf Antrag der oder des Studierenden kann diese Frist verkürzt 
wer-den. Die FPO-B kann vorsehen, dass die Wiederholungsleistungen in einer 
anderen Form erbracht werden können als die ursprüngliche Leistung.

(6) Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine 
Ausgleichsmöglichkeit vor-gesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen und 
Prüfern zu bewerten.

(7) Ist eine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht 
bestanden, erteilt die oder der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses dem 
Prüfling hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Bescheid ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(8) Handelt es sich bei einem endgültig nicht bestandenen Modul um ein 
Wahlpflichtmodul, regelt die FPO-B, in welchem Umfang die oder der Studierende 
noch alternative Module absolvieren kann.


